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Aus unserer praktischen Erfahrung her-
aus möchten wir Ihre Aufmerksamkeit 
auf einen oft unerkannten steuerlichen 

Fallstrick lenken, der insbesondere für Unter-
nehmer, welche wenigstens ein gewerbliches 
Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster, Marke, 
Design) im Privatvermögen halten, teuer werden 
kann. Die Betriebsaufspaltung. Die Betriebsauf-
spaltung ist ein steuerrechtliches Konstrukt, 
welches erhebliche und teilweise sogar fatale 
Auswirkungen auf die steuerrechtliche Praxis 
haben kann, wenn es unbeachtet bleibt und 
nicht erkannt wird. Nach der Praxis der Steu-
erbehörden wird eine Betriebsaufspaltung viel 
öfter angenommen, als es den Unternehmern 
bewusst ist. Wird eine solche Betriebsaufspal-
tung – ebenfalls häufi g unbewusst – wieder 
beendet, erfolgt eine zusätzliche Versteuerung, 
welche für den Unternehmer unerwartet zu einer 
erheblichen Steuerlast führen kann. 

Insbesondere ist diese Thematik für die in der 
Praxis häufi g gestellte Frage relevant, auf wen 
gewerbliche Schutzrechte angemeldet werden 
sollen. Diese Frage ist bei allen Schutzrechts-
anmeldungen spätestens bei der Einreichung zu 
beantworten. 

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn ein Un-
ternehmen, das sogenannte Besitzunternehmen, 
eine wesentliche Betriebsgrundlage an ein an-
deres Unternehmen, das sogenannte Betriebs-
unternehmen, zur Nutzung überlässt und eine 
oder mehrere Personen zusammen sowohl das 
Besitzunternehmen als auch das Betriebsun-
ternehmen in dem Sinne beherrschen, dass sie 
in der Lage sind, in beiden Unternehmen einen 

einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen 
durchzusetzen. Das hört sich zunächst sehr 
juristisch an. Ein Beispiel hierzu. Eine Betriebs-
aufspaltung liegt vor, wenn ein Gesellschafter-
geschäftsführer einer GmbH der GmbH eine in 
seinem Besitz befi ndliche Betriebsgrundlage 
zur Benutzung überlässt. In der Praxis bedeutet 
dies häufi g, dass das Patent oder die Marke auf 
den Gesellschaftergeschäftsführer persönlich 
eingetragen ist und er dieses seiner Firma zur 
Verfügung stellt. 

Das Bestehen einer Betriebsaufspaltung ist an 
die Voraussetzung einer sachlichen und einer 
personellen Verfl echtung geknüpft. 

Die sachliche Verfl echtung ist gegeben, wenn 
das Besitzunternehmen (Gesellschafterge-
schäftsführer) dem Betriebsunternehmen (Firma) 
mindestens eine wesentliche Betriebsgrundlage 
(Schutzrecht) tatsächlich zur Nutzung über-
lässt. Eine wesentliche Betriebsgrundlage liegt 
dann vor, wenn das Wirtschaftsgut, nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse, zur Erreichung 
des Betriebszwecks erforderlich ist und für die 
Betriebsführung besonderes Gewicht besitzt. 
Hierzu zählen auch immaterielle Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, wie beispielsweise 
Patente, Marken, Designs, Kundenstamm, etc. 
(BFH Urteil vom 26.11.2009, Az.: III R 40/07).

Hinsichtlich der personellen Verfl echtung ist 
darauf abzustellen, dass die Person(en), die 
hinter dem Betriebsunternehmen und dem Be-
sitzunternehmen steht (stehen), einen einheit-
lichen geschäftlichen Betätigungswillen hat 
(haben) und auch in der Lage ist (sind), diesen 

Willen in beiden Unternehmen durchzusetzen. 
Hierfür ist es ausreichend, dass eine Beteili-
gungsidentität vorliegt. 

Steuerrechtlich problematisch kann es werden, 
wenn es sich um eine unbeabsichtigte Betriebs-
aufspaltung und deren Beendigung handelt. 
Diese hat nämlich zur Folge, dass die im Be-
triebsvermögen des früheren Besitzunterneh-
mens enthaltenen stillen Reserven, auch gegen 
den Willen des Steuerpfl ichtigen, aufzudecken 
und nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG zu versteu-
ern sind (vgl. BFH, Urteil vom 05.02.2014, X R 
22/12). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn im 
vorbeschriebenen Fall der Gesellschafterge-
schäftsführer als Geschäftsführer ausscheidet 
oder aber in Folge seines Todes die Rechts-
nachfolge eintritt. In diesen Fällen wäre also 
dann beispielsweise die überlassene Marke ent-
sprechend zu versteuern.

Interessant wird es, wie dann Schutzrechte 
(Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs) 
zu bewerten sind, da sich hieraus das zu ver-
steuernde Einkommen ergibt. Eine Bewertung 
von Schutzrechten ist eine schwierige Frage 
und lässt sich nicht so einfach feststellen. Daher 
wenden die Steuerbehörden in solchen Fällen 
auch das sogenannte „Stuttgarter Verfahren“ an. 
Dabei handelt es sich um ein steuerrechtliches 
Bewertungsverfahren, das durchaus nichts mit 
der tatsächlichen Gegebenheit zu tun hat. Das 
Stuttgarter Verfahren wird in der Weise teilweise 
insbesondere bei gewerblichen Schutzrechten 
angewendet, indem man den Umsatz, den ein 
Unternehmen erzielt hat, auf die Marke und das 
Patent refl ektiert, wenn darin die wesentlichen 

Betriebsbestandteile und Betriebsvermögen 
zu sehen sind. Es sind Fälle bekannt, in denen 
eine Bewertung einer Marke mit dem zehnfa-
chen Jahresumsatz, der mit den markenmäßig 
gekennzeichneten Produkten erzielt wurde, 
festgesetzt wurde. Bei einer Marke, die zugleich 
den Firmennamen darstellt, wurde der 10-fache 
durchschnittliche Jahresumsatz als Wert ange-
setzt. Somit kann es zu einem bösen Erwachen 
kommen, wenn eine dem Inhaber/Markenin-
haber/Patentinhaber unbekannte Betriebsauf-
spaltung vorliegt und er diese nicht erkannt hat.

Sollten Sie ein solches mögliches „Problem“ in 
Ihrem Unternehmen oder bei sich privat schlum-
mern haben, sollten Sie sich dringend einer ein-
gehenden steuerrechtlichen Beratung unterzie-
hen, um gegebenenfalls frühzeitig reagieren zu 
können.

Anzumerken ist abschließend, dass der BFH 
davon ausgeht, dass das Stuttgarter Verfah-
ren nicht mehr zeitgemäß ist. Dennoch wenden 
Steuerbehörden dieses Bewertungsverfahren 
durchaus an, da es einfach und schnell zu Er-
gebnissen führt. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Steuerbehörde 
nur Ihr Bestes will – nämlich Ihr Geld.
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